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Vord1enetzeitenanreohnung für volksdeutsohe Beamte und Lehrer 

Eine Anfragebeantwortung des Bundesk~pzlers 

179/"'", . 
zu 222 J A p fra g e b e a n tw 0 r t u p g 

In Beantwortung der Anfrage der Abg Q Dr. Neu g e bau e rund 

Genossen, betreffend die volle Anreohnung von Dibnatzeiten, die Beamte 

und Lehrer volksdeutsoher Herkunft in ihren Herkunftsländern.erworben 

haben, verweist Bundeskanzler Ing. Raa b auf einen der Anfragebeant­

wo.rtung in Absohrift angesohlossenen R~nderlass des Bundeskanzleramtes 

vom 6.Juli 1954. 

Dieser Runderlasa hat folgenden Wortlaut. 

":SUNDESXANZLillU4T 
Zlel 68,785-4/54 . 
Behandlung von Heimatvertriebenen, 
die naoh 1945 in den österreiohi­
aohen öffentliohen Dienst eingetre­
ten sindl ~nreohnung von Vordienst­
.~1ten, Pragmatisierung. 

An alle Bundesm1nisterien, gesondert an das Bundesm1n1sterium für 
Inneres (Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit, .4bieilung } 
und ;). das Bundesministerium für Verkehr und verstaatliohte Betriebe 
(Generaldirekt10n für die Post- und Telegraphenverwaltung), das Bundes­
ministerium für Verkehr und v~rst8atlichte Betriebe (Generaldirektion 
<ler Öste:creiohisohen Bundesbahnen); das Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtsohaft (Generaldirektion der Österreiohisohen Bundesforate), an 
d.ie Präsidentsohaftskanzlei, die Kanzlei des Präsidenten des National­
rates, den Verfassungsgerichtshof, den Verwaltungegeriohtshof, den Reoh­
Ilungshof und die Abteilungen 1 und 1 des Bundeskanzleramtes. 

Der Ministerrat hat in der Sitzung vom 1. Juni 1954 folgenden 

Riohtlinien für die Behandlung Heimatvertriebener, die naoh 1945 in 

den österreiohisohen C5ffent1iohen Dienst eingetreten sind. d.ie Zustim­

mung erteilt. 

1.) Heimatvertriebenen, die im aktiven Bundesdit?Dst stehen, sollen 

die :J,.n ihrem Heimatstaat bzw. im Dienste des Deutsohen Reiohes zu;,ückge­

legten öffentliohen Dif;nstzeiten im Rahmen der C5sterreiohiaohen Dienst­

reohtsvorsohriften mit Wirksamkeit frühestens vom l.Juli 1954 80 ange­

reehnet werden, als ob diese Bediensteten anstattin ihrem Heimatstaat 

in Österreioh in einem entspreohenden öffentliohen Dienstverhältnis ge­

etanden wären. 
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2.) Beimatvert ri ebenen, die sich im Vertragsvefhältn18 zum Bund 1)e­

finden und im Zeitpunkt der Übernahme in den 6sterreichischen öffentliohen 

Dienst das 60.Leb€nsjahr noch nicht überschritten h~en, wird die Übernahme 

in das öffentlich-rechtliohe Dienstverhältnis (Pra~atisierung) gewährt, 

wenn sie im Zeitpunkt des Eintrittes in den ausl~disohen öffentlichen 

Dienst die ~ltersgrenze (40.L~bensjahr) noch nicht überschr~tten hatten 

und 4ie sonstigen Voraussetzungen für die Pragmatisierung erfüllt sind. 

Hiezu wird im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen 

folgendes mitgeteilt. 

Duroh den erwähnten Ministerratsbesohluss sollen die Heimatvertrie­

benen im B~ndesdienst hinsiohtlich der Anreohnung von Vordienstzeiten und 

hinsiohtlioh der Frage einer Übernahme in ein pragmatisohe~ Dienstverhält. 

nis im wesentlichen den Bediensteten gleichgestellt werden, die als Öster­

reicher im österreiohisohen (bzw. deutsohen) öffentliohen Dienst eine gle:i.on,.. 

~rtige Laufbahn zurüokgelegt haben. 1s ist jedooh darauf Bedacht zu nenmen, 

dass eine Besserstellung der heimatvertriebenen Bediensteten gegenüber de~ 

zuletzt genannten Gruppe bei gleichartiger Laufbahn jedenfalls vermieden ~ 
7 ~ 

werden muss. 

Es ist ferner darauf hinzuweisen, dass sioh der Minis~er·ratsbeschluS8 

.nur auf Heimatvertriebene bezieht, die sich im Zeitpunkt des Beschlusses 

bereits im Bundesdienst befunden haben, nioht aber auf Bedienstete, die 

erst später in den Bundesdienst gelangt sind. 

Im einzelnen ist zum Ministerratsbeschluss zu bemerken. 

Zu iYJ)kt 1.) 

Falls eine Vollanrechnung von Vordienstzeiten für die Vorrückun$' 

in h~here Bezüge in Betracht kommt, sind als Rechtsg~ndlage die 

Bestimmungen d~s § 2 Abs.2 lit.d und § 4 Abs.2 zwEdter Satz der Vor­

dienstzeitenverordnung, BC:'s1"Nr.73/l948 und BGB1.Nr.ll'/1948, heran­
zuziehen. 

Als Rechtsgrundlage für die Anrechnung der Vord1enstze1ten für die 

Ruhegenussbemessung kommen hinsiohtlioh eines Drittels des anzurechnenden 

Zeitraumes die Bestimmungen der Ruhegenussvordienstze1tenve:ordnung, 

BGB1.Nr.2;1/1949 , für die restlichen zwei Drittel ,§ 2 des Ruhegenuse­

vordienstzeitengesetzes, BGBlQNr~l93/l949, in Betracht. Die Anrechnung 

des einen Drittels wird, da eine Anwendung des § 2 Abs.l11t.e der Ruhe-
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